
Januar 2020 – Monatsinformation 
 

1 

 

 

Termine Steuern/Sozialversicherung Januar/Februar 2020 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.01.20201 10.02.20202 

Umsatzsteuer 10.01.20203 10.02.20204 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung entfällt 10.02.2020 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 13.01.2020 13.02.2019 

Scheck6 07.01.2020 07.02.2019 

Gewerbesteuer Entfällt 17.02.2020 

Grundsteuer Entfällt 17.02.2020 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 Entfällt 20.02.2020 

Scheck6 Entfällt 14.02.2020 

Sozialversicherung7 29.01.2020 26.02.2020 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanz-

amt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelaufene 

Kalenderjahr. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlänge-

rung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgen-

den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 

Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 

muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 

sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 

vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnach-

weise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.01.2020/24.02.2020, jeweils 

0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Be-

auftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt wer-

den. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Einkommensteuer 

Bitcoin-Gewinn ist steuerpflichtig 

Zwar sind Kryptowährungen wie Bitcoin kein ge-
setz-liches Zahlungsmittel. Wenn ein Anleger in sie 
investiert und innerhalb eines Jahres an- und ver-
kauft, muss der Gewinn jedoch in der Einkommen-
steuererklärung angegeben werden! 

Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoins und Co. 
unterliegen wie bei anderen Wirtschaftsgütern 
auch der Steuer. So entschied auch das Finanzge-
richt Berlin-Brandenburg, dass Kryptowährungen 
grundsätzlich mit Fremdwährungen vergleichbar 
sind, deren Gewinne ebenfalls besteuert werden. 

 

Bund und Länder einigen sich auf steuerliche 
Förderung von umweltfreundlichem Verhalten 
durch Klimaschutzprogramm 

Bund und Länder haben sich im Vermittlungsaus-
schuss am 18. Dezember 2019 auf Änderungen am 
Klimapaket geeinigt. Wenn Bundestag und Bun-
desrat den Kompromissvorschlag noch bis 20. De-
zember 2019 bestätigen, könnte das geänderte 
Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
2030 im Steuerrecht zum 1. Januar 2020 in Kraft 
treten.  

Vier Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm 
2030 sollen im Steuerrecht umgesetzt werden und 
ein umweltfreundliches Verhalten stärker fördern: 

1. Förderung energetischer Gebäudesanierung 

Energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstge-
nutztem Wohneigentum sollen für die Zeit vom  
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2029 durch 
einen Abzug von 20 % der Aufwendungen von der 
Steuerschuld gefördert werden. Förderfähig sind 
Einzelmaßnahmen, z. B. die Wärmedämmung von 
Wänden und Dächern, die Erneuerung der Fenster 
oder Außentüren sowie die Erneuerung bzw. der 
Einbau einer Lüftungsanlage und die Optimierung 

bestehender Heizungsanlagen. Der Vermittlungs-
ausschuss hat als Ergänzung des Bundestagsbe-
schlusses vorgeschlagen, auch Kosten für Energie-
berater künftig als Aufwendungen für energetische 
Maßnahmen anzuerkennen. 

2. Anhebung der Pendlerpauschale und Mobilitäts-

prämie 

Zur Entlastung der Pendler soll die Entfernungs-
pauschale ab dem 21. Kilometer um 5 auf 35 Cent 
angehoben werden. Alternativ dazu sollen gering-
verdienende Pendler, die innerhalb des Grundfrei-
betrags liegen, eine Mobilitätsprämie von 14 % 
dieser erhöhten Pauschale wählen können. Die 
Anhebung der steuerlichen Entfernungspauschale 
und die Gewährung einer Mobilitätsprämie sind 
befristet für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2026. Zusätzlich soll sich in den Jah-
ren 2024 bis 2026 die Pauschale für Fernpendler ab 
dem 21. Entfernungskilometer um weitere 3 Cent 
auf insgesamt 38 Cent pro Kilometer erhöhen. 

3. Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets 

im Fernverkehr 

Um die Attraktivität der Bahn zu verbessern, soll 
der Umsatzsteuersatz für Fahrkarten im Fernver-
kehr ab 2020 von 19 auf 7 % gesenkt werden. Die-
se Regelung gilt unbefristet. 

4. Erhöhter Hebesatz Grundsteuer für Windparks 

Der Vermittlungsausschuss hat empfohlen, das 
vom Bundestag beschlossene Hebesatzrecht der 
Kommunen bei der Grundsteuer für Windkraftan-
lagen aus dem Gesetz zu streichen und bat die 
Bundesregierung, im Einvernehmen mit den Län-
dern schnellstmöglich Maßnahmen für eine größe-
re Akzeptanz von Windenergie zu erarbeiten. 

Umsatzsteuer 

Umsatzsteuerliche Behandlung von Gutschei-
nen 

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat darauf hin-
gewiesen, dass mit Gutscheinen, die vor dem 1. 
Januar 2019 ausgegeben wurden, umsatzsteuerlich 
wie folgt zu verfahren ist:  

Wenn Gutscheine ausgegeben wurden, die nicht 
zum Bezug von hinreichend bezeichneten Leistun-
gen berechtigen, handelt es sich lediglich um den 
Umtausch eines Zahlungsmittels (z. B. Bargeld) in 
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ein anderes Zahlungsmittel (Gutschein). Die Hin-
gabe des Gutscheins selbst stellt keine Lieferung 
dar. Eine Anzahlung liegt ebenfalls nicht vor, da die 
Leistung nicht hinreichend konkretisiert ist. Erst bei 
Einlösung des Gutscheins unterliegt die Leistung 
der Umsatzsteuer.  

Wenn hingegen Gutscheine über bestimmte, konk-
ret bezeichnete Leistungen ausgestellt wurden, 
unterliegt der gezahlte Betrag als Anzahlung der 
Umsatzbe- 
steuerung. Bei Ausführung der Leistung unterliegt 
der ggf. noch zu zahlende Differenzbetrag der 
Umsatzsteuer. Hierfür folgende Beispiele: Ein Res-
taurant stellt einen Gutschein über ein Frühstücks- 
und Lunchbuffet aus, ein Kino erstellt Gutscheine 
über Filmvorführungen, ein Fitnessstudio stellt 
einen Gutschein zur Benutzung der Sonnenbank 
aus. 

Bürokratieentlastungsgesetz III:  

Erleichterungen für Unternehmensgründer bei 
Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen 

Mit dem Dritten Bürokratieabbaugesetz hat der 
Gesetzgeber u. a. auch Erleichterungen für Unter-
nehmensgründer bei der Umsatzsteuer geschaffen: 

Bislang mussten Unternehmensgründer im Jahr der 
Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit und im 
Folgejahr monatlich Umsatzsteuer-
Voranmeldungen (UStVA) auf elektronischem Weg 
übermitteln. Diese Regelung wird - zur Erleichte-
rung für Unternehmensgründer - für die Jahre 
2021 bis 2026 ausgesetzt. 

Es gelten die allgemeinen Regelungen für die Ab-
gabe von UStVA: 

� d. h., grundsätzlich vierteljährliche Übermitt-
lung von UStVA, 

� bei einer Steuerschuld für das vorangegangene 
Kalenderjahr von mehr als 7.500 Euro monatli-
che Übermittlung der UStVA, 

� bei einer Steuerschuld im vorangegangenen 
Kalenderjahr von nicht mehr als 1.000 Euro gibt 
es die Möglichkeit der Befreiung von der 
Übermittlung von UStVA. 

Das bedeutet im Ergebnis: 

� Unternehmer, die ihre Tätigkeit im Jahr 2019 
aufgenommen haben, müssen für das Jahr 
2019 und 2020 monatlich UStVA übermitteln. 

� Unternehmer, die ihre Tätigkeit im Jahr 2020 

aufnehmen, müssen für das Jahr 2020 monat-
lich und ab dem Jahr 2021 nach den allgemei-
nen Regelungen ihre UStVA übermitteln. 

 

� Für Unternehmer, die ihre Tätigkeit im Jahr 
2021 aufnehmen, gelten die allgemeinen Rege-
lungen für die Übermittlung von UStVA. 

Hinweis: Die zwingende monatliche Übermittlung 
von UStVA für Vorratsgesellschaften und Firmen-
mäntel zu Beginn der Tätigkeit bleibt unverändert 
bestehen. 

Für Kleinunternehmer ab 1. Januar 2020  
Anhebung der umsatzsteuerlichen Grenze 

Für Lieferungen und sonstige entgeltliche Leistun-
gen eines Kleinunternehmers im Inland wird die 
Umsatzsteuer nicht erhoben. Im Gegenzug sind 
Kleinunternehmer auch nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt. 

Durch das Bürokratieentlastungsgesetz III kommt 
eine Anhebung der Grenze für die umsatzsteuerli-
che Kleinunternehmerregelung von 17.500 Euro 
auf 22.000 Euro.  

Ab 1. Januar 2020 gilt: Von der Kleinunternehmer-
regelung profitieren im Inland ansässige Unter-
nehmer, deren Gesamtumsatz im vorangegange-
nen Jahr (d. h. 2019) 22.000 Euro nicht überstiegen 
hat und im laufenden Jahr (2020) voraussichtlich 
50.000 Euro nicht übersteigt.  

Die Umsatzgrenzen sind als Bruttogrenzen zu ver-
stehen. Sie umfassen die Umsätze zuzüglich der 
darauf entfallenden Steuer. Entsprechend dürfte 
der Vorjahresnettoumsatz bei ausschließlich dem 
Regelsteuersatz unterliegenden Umsätzen nicht 
mehr als 18.487 Euro betragen. Für die Prüfung des 

Umsatzes ist der Zufluss entscheidend.  
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Für Kleinunternehmer: Ab 1. Januar 2020 wird 

die umsatzsteuerliche Istbesteuerungsgrenze 

von 500.000 Euro auf 600.000 Euro angehoben 

Kleinunternehmen können aufatmen. Der Deutsche 
Bundestag beschloss für sie eine spürbare Bürokra-
tieentlastung. Ab 1. Januar 2020 wird die umsatz-
steuer-liche Istbesteuerungsgrenze von 500.000 
Euro auf 600.000 Euro angehoben.  

Mit dem Ersten Bürokratieentlastungsgesetz aus 
dem Jahr 2015 wurde die Buchführungsgrenze in 
der Abgabenordnung von 500.000 Euro auf 
600.000 Euro Umsatz im Kalenderjahr angehoben. 
Mit der neuen gesetzlichen Anpassung wird nun 
auch der Gleichlauf der Umsatzgrenzen hergestellt. 

Verfahrensrecht 

Aktualisierte Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer 

Form 

Das Bundesfinanzministerium hat am 28. Novem-
ber 2019 aktualisierte Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) veröffent-
licht. Diese treten mit Wirkung vom 1. Januar 2020 
in Kraft. Eine frühere freiwillige Anwendung der 
neuen Grundsätze ist möglich. 

Die Finanzbehörde hat künftig das Zugriffsrecht 
auf mit einem DV-System erstellte aufbewah-
rungspflichtige Unterlagen nicht nur bei steuerli-
chen Außenprüfungen, sondern in allen gesetzlich 
geregelten Fällen (z. B. auch Nachschauen).  

Zudem ist es künftig im Falle eines Systemwechsels  
oder der Auslagerung aufzeichnungs- oder aufbe-
wahrungspflichtiger Daten aus dem Produktivsys-
tem ausreichend, wenn nach Ablauf des 5. Kalen-
derjahres, das auf die Umstellung folgt, nur noch 
der Z3-Zugriff ermöglicht wird.  

Neben der generellen Fokussierung auf die Einzel-
aufzeichnungspflichten und die Zeitnähe von Bu-
chungen sind folgende Aspekte erneut hervorzu-
heben: 

� Bildliches Erfassen, z. B. durch eine Mobile App, 
wird künftig einem stationären Scannen bei 
Einhaltung der erforderlichen Voraussetzungen 
(insb. Verfahrensdokumentation) gleichgestellt. 
Das bildliche Erfassen ist grundsätzlich auch im 

Ausland möglich. 

� Bei sog. identischen Mehrstücken, d. h. Daten, 
die inhaltsgleich in strukturierter und bildhafter 
Form vorliegen, ist die Aufbewahrung des For-
mats mit der höheren maschinellen Auswert-
barkeit ausreichend. 

� Bei Konvertierung aufbewahrungspflichtiger 
Unterlagen in ein Inhouse-Format ist die Ver-
nichtung des Originals zulässig, wenn eine in-
haltsgleiche Archivierung erfolgt und die Daten 
einer maschinellen Auswertbarkeit zugänglich 
sind. 

Zudem ist künftig eine Referenzierung einer ur-
sprünglichen Buchung zu deren Stornobuchung im 
Buchführungssystem verpflichtend vorzunehmen. 

 


